
 

Themen:  
1. NRW-Plan ab dem 11.05.2020 
2. Lockerungen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

1. Die ab 11. Mai gültige neue NRW Corona-Schutzverordnung lag zwar bei Erstellung dieses Newsletters noch 
nicht vor, die wichtigsten Neuerungen können Sie aber dem Nordrhein-Westfalen-Plan entnehmen, den Minis-
terpräsident Laschet vorgestern vorgestellt hat.  

Mit dem Stufenplan eröffnet NRW den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität. Die wichtigsten Fragen wer-
den hier beantwortet. Zum Handel heißt es dort:  

Ab 11. Mai: Die 800 qm-Regel wird aufgehoben. Das heißt: Dann kann jedes Ladenlokal unabhängig von der Ver-
kaufsfläche wieder öffnen – unter Auflagen zu Abstands- und Hygieneregeln. Maßstab für die durchzuführende 
Zugangskontrolle soll ein Kunde pro 10 qm sein. Zudem müssen Auflagen zur Vermeidung von Warteschlangen 
beachten werden. 

In einer Interimsverordnung vom 07. Mai, gültig bis 11. Mai, sind nur Lockerungen der Besuchsverbote in Pflege-
einrichtungen und beim Freizeitsport in die Verordnung eingearbeitet worden; die Regelungen zum Handel blie-
ben unverändert (siehe hier) 

2. Nur für den Kreis Coesfeld gilt: Wegen der hohen Infektionszahlen bei Westfleisch hat NRW die landesweit 
geplanten Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen um eine Woche auf den 18. Mai verschoben. Das heißt: 
- Alle Öffnungen werden vom 11. auf den 18. Mai verschoben.  
- Geschäfte mit einer mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben geschlossen. 
- Freizeitparks und gastronomische Betriebe in Coesfeld dürfen ebenfalls nicht öffnen. 
- Geschlossen bleiben auch Tanzschulen und Fitnessstudios. 
- Aber: Die Kinder können nach dem landesweit geltenden Stufenplan wieder in Kindergärten und Schulen gehen. 

Alles Aktuelle zu Corona finden Sie auch auf HV WM, HV NRW und HDE.  

Herzliche Grüße aus Ihrem Handelsverband  
und beachten Sie die trotz der Lockerungen weiterhin bestehenden Auflagen und Schutzbestimmungen 

Ihre 
Karin Eksen       Thomas Schäfer  
Geschäftsführerin      Geschäftsführer
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